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Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

28.08.2014 öffentlich 

 
Bericht des Bürgermeisters 
 

1. Sommerferienprogramm der Gemeinde Appen 
 
Auch in diesem Jahr wurde das Sommerferienprogramm der Gemeinde Appen gut 
nachgefragt, allerdings ist die Anzahl der teilnehmenden Kinder rückläufig. Proble-
matisch war in diesem Jahr, dass einige Termine fehlerhaft im Programmheft abge-
druckt waren und es dadurch zu Verunsicherungen kam. 
Die Ausgabenübersicht und die Teilnehmerstatistik kann erst zur nächsten Aus-
schusssitzung vorgelegt werden, da zum jetzigen Zeitpunkt noch alle Abrechnungen 
ausstehen. 
 
 

2. Herbstferienprogramm der Gemeinde Appen 
 
Für die diesjährigen Herbstferien wurde wieder ein kleines Herbstferienprogramm 
organisiert. Die Programmhefte werden Ende August 2014 in der Grundschule ver-
teilt und liegen außerdem im Bürgerbüro, dem Jupita und der Bücherei aus.  
Die Ausschussmitglieder haben ein Programmheft mit den Sitzungsunterlagen erhal-
ten. 
 
 

3. Übersicht über die Gruppen- und Belegungszahlen der Appener Kinder-
tagesstätten 

 
Während der Ausschusssitzung im Juni 2011 wurde vereinbart, dass regelmäßig ei-
ne Übersicht über die Gruppen- und Belegungszahlen der Appener Kindertagesstät-
ten gefertigt und dem Bürgermeisterbericht beigefügt wird.  
 
Diese Übersicht wird jeweils zum Jahresanfang und zum Beginn eines Kindergarten-
jahres den Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt (siehe Anlage). 
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4. Auswärtige Unterbringung in Kindertagesstätten 
 
Derzeit sind 13 Kostenübernahmeerklärungen erteilt, hierfür sind entsprechende 
Ausgleichszahlungen zu leisten. Außerdem sind noch 3 Vorgänge nicht abgeschlos-
sen, dass bedeutet, es ist noch mit Anforderungen des Kostenausgleichs zu rech-
nen. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Kostenübernahmeerklärungen im 
Laufe des Kindergartenjahres weiter ansteigt. Es stehen nur noch sehr eingeschränkt 
Betreuungsplätze in den Appener Kindertagesstätten zur Verfügung. Insbesondere 
im Krippenbereich gab es bereits erste Anfragen nach Kostenübernahmeerklärun-
gen, die Anträge werden zum Herbst 2014 erwartet. 
 
 

5. Kostenvergleichsrechnung der Kindertagesstätten in Appen  
 
Die aktuelle Kostenvergleichsrechnung unter Einbeziehung der Jahresrechnungen 
2013 ist als Anlage beigefügt. 
 
 

6. Finanzierungsvertrag für den ev. St. Johannes Kindergarten 
 
Der Finanzierungsvertrag liegt bei der Kirchengemeinde zur Unterschrift. Anschlie-
ßend erfolgt durch die Kirchengemeinde die Weitergabe an den Kirchenkreis zur Er-
teilung der erforderlichen Genehmigung. 
 
 

7.  Abrechnung der Baumaßnahme für den ev. St. Johannes Kindergarten 
 
Die Baumaßnahme aus dem Jahr 2008/2009 wurde zwischenzeitlich abgerechnet. 
Insgesamt sind Kosten in Höhe von 103.684,27 Euro entstanden. 
 
 

8. Spätdienst im ev. St. Johannes Kindergarten 
 
Der neu eingeführte Spätdienst bis 17.00 Uhr im ev. St. Johannes Kindergarten wird 
bereits von 8 Kindern in Anspruch genommen. 
 
 

9.  Haushaltsplan 2015 für den heilpädagogischen Nachbarschaftskinder-
garten der Lebenshilfe in Appen-Etz 

 
Der Haushaltsplanentwurf wurde bereits von der Lebenshilfe vorgelegt. Es wird ein 
Defizit in Höhe von 141.800 Euro ausgewiesen. Dies ergibt eine Steigerung von über 
30.000 Euro, daher wurde zu einigen Ansätzen noch eine ausführliche Begründung 
angefordert. Die Beratung über den Haushaltsplan erfolgt in der kommenden Sit-
zungsperiode. 
 
 
 
 



10. Sozialstaffelberechnungen   
 
Der Kreis Pinneberg hat per öffentlich-rechtlichen Vertrag die Berechnung der Anträ-
ge auf Ermäßigung des Entgeltes für eine Kindertagesstätte auf das Amt Moorrege 
übertragen. 
 
Die Bearbeitung der Sozialstaffelanträge für die Kindertagesstätten in Appen erfolgte 
bereits durch das Amt Moorrege. 
 
Der Kreis Pinneberg stellt die Antragsformulare und das Berechnungsprogramm jähr-
lich angepasst den berechnenden Stellen zur Verfügung. In diesem Jahr wurde aller-
dings das Berechnungsprogramm erst Ende Juli 2014 zur Verfügung gestellt. Den 
zuständigen Sachbearbeiterinnen ist es zwar gelungen, die Anträge noch bis zum 1. 
August 2014 zu bearbeiten. Allerdings war es den Trägern der Einrichtungen dann 
nicht mehr möglich, den ermäßigten Elternbeitrag abzurufen. Von den Eltern gab es 
zahlreiche Beschwerden über die verspätete Antragsbearbeitung (einige Anträge 
lagen bereits im Juni 2014 vollständig beim Amt zur Bearbeitung vor) sowie die nun 
komplette Abbuchung der Elternbeiträge, trotz vollständiger Befreiung oder Ermäßi-
gung des Elternbeitrags.  
Das Amt Moorrege hat den Unmut über die Situation schriftlich beim Kreis Pinneberg 
geäußert. Eine Rückmeldung zu diesem Schreiben steht noch aus. 
 
Neu hinzugekommen ist, dass auch Eltern von Geschwisterkinder einen entspre-
chenden Antrag auf Geschwisterermäßigung stellen müssen. Bisher wurde die Ge-
schwisterermäßigung vom Träger automatisch berücksichtigt. 
 
 

11. Sozialstaffel für die Betreuungsschule Appen 
 
Während der Beratung über die Änderung für die Gewährung der Sozialstaffel für 
den Besuch der Betreuungsschule wurde darum gebeten, dass die Ausschussmit-
glieder halbjährlich über die aktuellen Zahlen informiert werden. 
 
Insgesamt wird für 4 Kinder eine Sozialstaffel gewährt. Davon sind 2 Kinder betrof-
fen, die aus sozialem Aspekt nach Gremiumsentscheidung in der Betreuungsschule 
betreut werden. 
 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass viele noch nicht daran gedacht haben, einen 
neuen Ermäßigungsantrag zustellen und somit die Anzahl noch ansteigen wird. 
 
 

12. Schulleiterwahlausschuss 
 
Die Bewerbungsunterlagen vom Ministerium liegen mittlerweile vor. Ein Bewerber 
steht demnach zur Wahl. Der Termin für den Schulleiterwahlausschuss wird Ende 
August 2014 mit der Grundschule abgestimmt, es wird davon ausgegangen, dass die 
Sitzung des Schulleiterwahlausschusses in der zweiten Septemberhälfte stattfinden 
wird. 
 
 
 



 
13. Weihnachtsmarkt  

 
Der diesjährige Weihnachtsmarkt der Gemeinde Appen findet am Sonntag, den 30. 
November 2014 in der Zeit von 11.00 – 17.00 Uhr statt. Die Verkaufsstände wurden 
bereits vergeben, insgesamt sind über 40 Bewerbungen für die 32 Standplätze ein-
gegangen. 
 
Der Stand im Erdgeschoss (ehemals Büchereiflohmarkt) wird wieder als Notplatz 
freigehalten. Damit kann die Situation im Eingangsbereich etwas entspannt werden. 
Bei Bedarf kann dieser Platz für soziale Projekte kurzfristig noch genutzt werden. 
 
 

14. Seniorenweihnachtsfeier  
 
Die diesjährige Seniorenweihnachtsfeier findet am Sonntag, den 14.12.2014 statt. 
 
Die Programmplanung ist für September 2014 vorgesehen. Allerdings ist schon be-
kannt, dass der Feuerwehrchor in diesem Jahr nicht die musikalische Begleitung 
übernehmen kann. Anregungen für einen musikalischen Beitrag werden gerne ent-
gegen genommen. 
 
Die Einladungen werden Anfang November 2014 an die Seniorinnen und Senioren 
(ab 70 Jahre) verteilt. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Banaschak 
 
Anlagen:  
Übersicht über die Gruppen- und Belegungszahlen 
Kostenvergleichsrechnung der Kindertagesstätten         
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 861/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 04.08.2014 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 464.215 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

28.08.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 17.09.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 25.09.2014 öffentlich 

 
Zukunft des Mädchentreffs im Jupita 
 
Sachverhalt: 
 
Während der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales am 
05.11.2013 wurde beschlossen, dass im August 2014 ein Bericht über die geleistete 
Jugendarbeit vorgelegt werden soll. 
Der Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Heist über die Jugendarbeit des Mäd-
chentreffs von Frau von der Reith wurde bis zum 31.12.2014 verlängert. 
 
Der Bericht von Frau von der Reith ist als Anlage beigefügt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
entfällt 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Für das Jahr 2015 werden Kosten in Höhe von etwa 4.600 Euro erwartet. 
 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
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entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, den Kooperationsvertrag mit 
der Gemeinde Heist über die Jugendarbeit des Mädchentreffs von Frau von der 
Reith bis zum ______ zu verlängern/ nicht zu verlängern. 
 
  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Bericht Mädchentreff 2014 von Frau von der Reith  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 862/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 04.08.2014 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 461.1711 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

28.08.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 17.09.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 25.09.2014 öffentlich 

 
Jahresrechnung 2013 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen 
 
Sachverhalt: 
 
Die Jahresrechnung für das Jahr 2013 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen 
wurde vom Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein vorgelegt. 
 
Der Kindergartenbeirat hat sich während der Sitzung am 25.06.2014 ausgiebig mit 
der Jahresrechnung befasst. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Abrechnung wurde durch die Verwaltung vorgeprüft. Der erste Entwurf der Jah-
resrechnung hat ein Defizit von knapp 35.000 Euro ausgewiesen. Nach einigen An-
merkungen und Unstimmigkeiten wurde vom Kirchenkreis Hamburg-
West/Südholstein eine korrigierte Jahresrechnung vorgelegt.  
 
In der korrigierten Jahresrechnung sind jedoch die Verwaltungskosten noch nicht 
richtig dargestellt, diese Änderung wurde nun selbst handschriftlich vorgenommen. 
Die Abrechnung schließt nun mit einem Unterschuss in Höhe von 4.333,65 Euro ab.  
 
Anzumerken ist, dass die Baurücklage zum 31.12.2013 aufgelöst wurde.  
 
Das Defizit von 4.333,65 Euro wurde bereits zur Auszahlung angewiesen. 
 
 
 
Finanzierung: 
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Durch das Defizit entstehen Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 46400.677000 in 
Höhe von 4.333,65 Euro. Eine Anpassung erfolgt zum 1. Nachtragshaushaltsplan der 
Gemeinde Appen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales / der Finanzausschuss / die 
Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Jahresrechnung für den ev. St. Johan-
nes Kindergarten für das Jahr 2013 mit dem vom Amt Moorrege festgestellten Er-
gebnis und dem sich daraus ergebenen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 
394.559,30 Euro. 
 
Weiter dankt die Gemeinde Appen der Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung 
für den im Jahr 2013 geleisteten Beitrag zur Ausgestaltung des Angebotes im Be-
reich der Kindertagesstätten.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Jahresrechnung 2013  
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EV.-LUTH. ST. JOHANNES-KIRCHENGEMEINDE APPEN 
DER KIRCHENGEMEINDERAT 
 

 
Pastor Frank Schüler 
Opn Bouhlen 47 
25482 Appen 
Telefon 04101/204763 
Kirchenbüro  04101/26894 
Fax 04101/204634 
pastorschueler@aol.com 
kirche-appen@versanet.de 

Appen, den 16. August 2014 
 
An  
Fau Jennifer. Jathe-Klemm / Amt Moorrege  
sowie die Gemeindevertreter der Kommune Appen 
SKSS-Ausschuss, Vors. Herr Martens 
 
Sehr geehrte Frau Jathe Klemm, 
sehr geehrter Herr Martens, sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wie mit Frau Jathe Klemm abgesprochen schreibe ich heute  
bzgl. der mir zugesandten Notiz von Frau Jathe-Klemm vom 4. August: „Verwaltungskosten Lt. 
Belegungsliste 1.10.2013 waren es nur 98 Kinder, somit reduzieren sich die Verwaltungskosten 
um 252 Euro auf 24.696 Euro.“  
Inzwischen hatte ich nach meinem Urlaub die Gelegenheit, am 15. August diese Angelegenheit 
mit Frau Jandt vom KVZ und unserer Kindergartenleiterin Frau Sabine Matthiesen zu bespre-
chen.  
Die oben genannte Belegungsliste wurde  - wie in den Vorjahren auch – üblicherweise „manuell“ 
erstellt von unserer Kindergartenleitung.  
Inzwischen arbeitet allerdings das kirchliche Verwaltungszentrum (KVZ) aber auch hier mit der 
Software Kion – in diesem System ergab sich die Zahl von 99 Kindern zum Stichtag der Berech-
nung.  
Da ja nun die Jahresrechnung  auf Grundlage des Kion-Programms  erstellt wird, wurde daher 
die Zahl 99 zugrunde gelegt, welche auch richtig ist.  
Die Jahresrechnung enthält daher den korrekten Wert.  
Die Differenz in der oben genannten manuellen Belegungsliste resultiert offenbar daher, dass ein 
Kind im Monat Oktober nicht während des ganzen Monats betreut wurde, sondern nur teilweise 
–  am Stichtag war das Kind noch angemeldet und betreut, die Abmeldung/Kündigung trat erst 
kurze Zeit später in Kraft. Dies wurde in der Listenerstellung wohl übersehen. Den daraus ent-
standenen Fehler und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.  
Da künftig die Belegungsliste allein durch das EDV-System  in Kion verifiziert erstellt wird, 
sollten künftig solche Abweichungen nicht mehr möglich sein.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Pastor Frank Schüler,  
Vors. des KGR St. Johannes Appen 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 869/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 07.08.2014 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

28.08.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 17.09.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 25.09.2014 öffentlich 

 
Antrag der ev. St. Johannes Kirchengemeinde zur Kostenübernahme der 
Baumaßnahmen im Jahr 2014 im ev. St. Johannes Kindergarten 
 
Sachverhalt: 
 
Die ev. St. Johannes Kirchengemeinde hat mit Schreiben vom 05.08.2014 den bei-
gefügten Antrag an die Gemeinde Appen gestellt. Aus dem Begehungsprotokoll (liegt 
den Beiratsmitgliedern vor) ergaben sich zahlreiche Maßnahmen zur Gebäudeunter-
haltung. Entsprechende Haushaltsmittel waren für das Jahr 2014 nicht eingeplant. 
Daher sind bereits entsprechende Mehrausgaben für den Kindergarten entstanden. 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Begehung des Kindergartens erfolgt meistens im Frühjahr durch die Bauabtei-
lung des Kirchenkreises. Der Haushaltsplan für den Kindergarten ist dann bereits 
verabschiedet, so dass keine entsprechenden finanziellen Mittel für den laufenden 
Haushalt eingeplant sind. Hier sollte die Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung 
die zeitliche Abwicklung zukünftig anders abwickeln. 
 
Auf der Kindergartenbeiratssitzung am 25.06.2014 wurde abgestimmt die Baurückla-
ge zum 31.12.2013 aufzulösen. Dieses wirkt sich positiv bei der Jahresrechnung 
2013 aus. Allerdings wurde auf der Beiratssitzung nicht deutlich gemacht, dass ent-
sprechend hohe Kosten für Baumaßnahmen aus dem Begehungsprotokoll bereits 
angefallen sind. 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollten die noch ausstehenden Maßnahmen aus dem Be-
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gehungsprotokoll für das Jahr 2015 eingeplant werden. Die entsprechenden Haus-
haltsmittel müsste der Kirchenkreis in den Haushaltsplan 2015 für den Kindergarten 
aufnehmen. Dadurch müsste erreicht werden, dass alle erforderlichen Maßnahmen 
aus dem Begehungsprotokoll vollständig abgearbeitet werden können.  
 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende Haushaltsmittel müssen im 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde 
Appen zur Verfügung gestellt werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziale empfiehlt / der Finanzausschuss 
empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, für die bereits durchgeführten Bau-
maßnahmen beim ev. St. Johannes Kindergarten der Kirchengemeinde Mittel in Hö-
he von 20.525,34 Euro zur Verfügung zustellen. 
 
Die entsprechenden finanziellen Mittel werden im 1. Nachtragshaushaltsplan der 
Gemeinde Appen zur Verfügung gestellt.  
 
Für die noch ausstehenden Arbeiten aus dem Begehungsprotokoll wird der Kirchen-
gemeinde geraten, die finanziellen Mittel im Rahmen des Haushaltes 2015 für den 
Kindergarten einzuwerben.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der Kirchengemeinde  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 863/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 04.08.2014 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 200.3321 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

28.08.2014 öffentlich 

 
Schulentwicklungsplanung 
 
Sachverhalt: 
 
Auf der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales am 11. Juni 
2002 wurde beschlossen, dass die Verwaltung beauftragt wird, den Ausschuss für 
Schule, Kultur, Sport und Soziales vor der Sommerpause über den aktuellen Stand 
der Schülerzahlen zu unterrichten. 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde bei der letzten Ausschusssitzung vergessen,  
daher erfolgt erst jetzt die Unterrichtung. 
 
Aus der folgenden Übersicht (Stand: 4.08.2014) ist zu entnehmen, mit welchen 
Schülerzahlen in den kommenden Jahren zu rechnen ist: 
 
Geburtenjahrgänge Einschulungsjahr Anzahl Vergleichszahlen 

7/2013 
01.08.2008 – 31.07.2009 2015 49 48 
01.08.2009 – 31.07.2010 2016 32 31 
01.08.2010 – 31.07.2011 2017 37 38 
01.08.2011 – 31.07.2012 2018 31 31 
01.08.2012 – 31.07.2013 2019 40 34 
01.08.2013 – 31.07.2014 2020 32 -- 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Es ist zu bedenken, dass sich aus § 24 Schulgesetz die freie Schulwahl der Eltern 
ergibt. Durch diese Wahlfreiheit ist es nicht mehr möglich, eine verlässliche Schul-
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entwicklungsplanung aufzustellen. 
 
Dennoch ist deutlich zu erkennen, dass die meisten Appener Grundschüler die 
Grundschule vor Ort besuchen, nur wenige werden auswärts eingeschult. 
 
Die o.g. Zahlen können nur eine reine Datenlage gemäß Melderegister in der Ge-
meinde Appen wiedergeben. Aus der derzeitigen Schulentwicklungsplanung sind 
keine Zahlen ersichtlich, die zu einer Raumproblematik führen könnten. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
entfällt  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales nimmt die genannten Zahlen 
zur Kenntnis und wird weiterhin von der Verwaltung regelmäßig über die Entwicklung 
der Schülerzahlen informiert.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 865/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 04.08.2014 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 461.154 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

28.08.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 17.09.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 25.09.2014 öffentlich 

 
"Kein Kind ohne Mahlzeit" - (teilweise) Übernahme der Kosten der 
Mittagsversorgung in den Betreuungseinrichtungen 
 
Sachverhalt: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales hat während der Sitzung am 
11.11.2008 beschlossen, dass für Kinder aus sozialschwachen Familien der Verpfle-
gungsbeitrag (teilweise) übernommen wird. 
 
Aufgrund der Gesetzeslage und verschiedenen finanziellen Zuschussmöglichkeiten 
gab es in der Vergangenheit immer wieder verschiedene Abrechnungsmodalitäten. 
 
Zuletzt wurde mit den drei Betreuungseinrichtungen (ev. KiGa Appen, Lebenshilfe-
kindergarten Appen-Etz, Betreuungsschule Appen) abgestimmt, dass die Differenz 
zum Verpflegungsbeitrag von der Gemeinde Appen übernommen wird, wenn die An-
tragsteller einen Gutschein nach dem Bildungs- und Teilhabepaket beim Jobcenter 
bzw. Kreis Pinneberg beantragt und diesem beim Träger der Einrichtung vorgelegt 
haben. Normalerweise verbleibt dann ein Eigenanteil von 1,-- Euro je Verpflegungs-
tag bei den Antragstellern, dieser Eigenanteil wurde dann vollständig von der Ge-
meinde Appen übernommen.  
 
Auf diese Möglichkeit wurden die Antragsteller sowie die Träger der Einrichtungen 
mit dem Bescheid auf Ermäßigung des Elternbeitrages (Sozialstaffelbescheid) hin-
gewiesen.  
 
Jetzt wurde die Berechnung der Ermäßigung des Entgeltes für eine Kindertagesstät-
te (die Betreuungsschule Appen ist darin nicht enthalten) vom Kreis Pinneberg per 
öffentlich-rechtlichen Vertrag vom Kreis Pinneberg auf die Kommunen übertragen. 
Das Amt Moorrege wird nun im Auftrage des Kreises Pinneberg tätig und hat daher 
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auch kreiseinheitliche Bescheidvordrucke für die Antragsteller und Träger zu nutzen. 
Daher kann ohne erhöhten Verwaltungsaufwand die Information an die Antragsteller 
und Träger der Kindertagesstätten nicht mehr weitergegeben werden. Die jetzigen 
Ermäßigungsbescheide für die Kindertagesstätten weisen ausdrücklich darauf hin, 
dass eine Ermäßigung vom Verpflegungsbeitrag nicht gewährt werden kann. Leis-
tungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket sind davon ausgeschlossen. 
 
Die Ermäßigungsbescheide für den Besuch der Betreuungsschule Appen weisen 
(derzeit) noch auf die Möglichkeit hin, dass die Differenz (Eigenanteil an der gemein-
schaftlichen Mittagsverpflegung) von der Gemeinde Appen übernommen wird. Hier 
wird das Amt Moorrege nicht im Auftrage des Kreises Pinneberg tätig und nutzt da-
her den Briefbogen der Gemeinde Appen. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte der Beschluss der Gemeinde Appen zur (teilweisen) 
Übernahme der Kosten der Mittagsverpflegung in den Betreuungseinrichtungen vom 
11.11.2008 vollständig aufgehoben werden, rückwirkend zum 1.08.2014. 
 
Aufgrund der Änderung bei der Wahrnehmung der Aufgaben zur Sozialstaffelbe-
rechnung ist es ohne erhöhten Verwaltungsaufwand nicht möglich, die Eltern und 
Träger der Einrichtungen über die Kostenübernahme zu informieren.  
 
Außerdem gibt es mittlerweile für sozialschwache Familien die Möglichkeit im Rah-
men des Bildungs- und Teilhabepaketes einen Gutschein für die Ermäßigung des 
Verpflegungsbeitrages zu beantragen. Es verbleibt lediglich ein Elternbeitrag von 1,-- 
Euro je Verpflegungstag bei den Eltern. Dieser Eigenanteil ist auch den Eltern aus 
sozialschwachen Familien zumutbar, damit diese Leistungen auch wirklich geschätzt 
werden. Hier ist anzumerken, dass für diesen Personenkreis der Mindestbeitrag von 
15,50 Euro für den Besuch einer Kindertagesstätte zum 1.08.2013 aufgehoben wur-
de. 
 
 
 
Finanzierung: 
  
Der Haushaltsansatz 46400.788001 in Höhe von 2.500 Euro könnte ab dem Haus-
haltsplan 2015 entfallen.  
 
Für das Haushaltsjahr wären entsprechende Minderausgaben zu erwarten.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 



Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, den Beschluss vom 
11.11.2008 zur (teilweisen) Übernahme der Kosten der Mittagsverpflegung in den 
Betreuungseinrichtungen rückwirkend zum 1.08.2014 aufzuheben. 
 
  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 





 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 864/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 04.08.2014 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 761.411 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

28.08.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 17.09.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 25.09.2014 öffentlich 

 
Nutzungsentgelte für das Bürgerhaus Appen 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeindevertretung hat am 9.12.2010 beschlossen, dass die Verwaltung jähr-
lich die Anpassung aufgrund der Entwicklung des statistischen Preisindex ermittelt 
und dem Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales nach der Sommerpause 
zur Beratung vorlegen soll. 
 
Der Preisindex ist seit der letzten Erhöhung (Entgelterhöhung ab 1.01.2014) von 
105,6 auf 106,7 gestiegen, was eine Erhöhung um 1,04% ausmacht. 
Es ist zu überlegen, ob die Gebühr zum 1.01.2015 entsprechend angepasst werden 
soll. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aufgrund der zu erwartenden Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 76000.110000 
sollte die Gebühr entsprechend der Entwicklung des Preisindex angepasst werden. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
  
Entsprechende Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 76000.110000 wären bei der 
Haushaltsplanung zu berücksichtigen. 
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Fördermittel durch Dritte: 
 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, der Anpassung der Nut-
zungsgebühr zum 1.01.2015 zuzustimmen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Auszug aus der Gebührenordnung mit den geänderten Gebührensätzen  
 
 
 



Ö  9





 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 867/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 04.08.2014 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 460.220 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

28.08.2014 nicht öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 17.09.2014 nicht öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 25.09.2014 nicht öffentlich 

 
Antrag der Familienbildungsstätte Pinneberg auf Bezuschussung der 
Kindertagespflege-Vermittlung 2015 
 
Sachverhalt: 
 
Die ev. Familienbildungsstätte Pinneberg hat mit Schreiben vom 29.05.2014 den 
beigefügten Antrag an die Gemeinde Appen gestellt. Die Einzelheiten können dem 
Antrag entnommen werden. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Das Amt Moorrege ist bei den Gesprächen mit dem Kreis und den Familienbildungs-
stätten nicht beteiligt gewesen. Daher ist kein aktueller Sachstand über die zukünfti-
ge finanzielle Abwicklung bekannt. 
 
Inwieweit eine Grundversorgung bei der Kindertagespflegevermittlung für die Ge-
meinde Appen, finanziert durch den Kreisanteil, vorhanden ist, konnte aufgrund der 
derzeitigen allgemeinen Urlaubszeit nicht geklärt werden. 
 
Gesetzlich liegt die Zuständigkeit für die Kindertagespflege beim örtlichen Jugendhil-
feträger (Kreis Pinneberg). Dieser kann die Aufgaben entsprechend übertragen. Über 
die Auffassung des Kreises, dass sich die Gemeinden an dieser Aufgabe finanziell 
beteiligen müssen, bestehen unterschiedliche Auffassungen.  
 
Allerdings ist in der Gemeinde Appen derzeit keine Tagesmutter tätig, so dass es 
sehr wünschenswert wäre, wenn interessierte Personen über die Familienbildungs-
stätte entsprechend qualifiziert werden könnten. 
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Finanzierung: 
 
Entsprechende finanzielle Mittel müssten im Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Ap-
pen eingeplant werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, für die Vermittlung und Bera-
tung in der Kindertagespflege der Familienbildungsstätte einen Zuschuss in Höhe 
von ________ Euro zu gewähren / keinen Zuschuss zu gewähren.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag/Anfrage der Familienbildungsstätte  
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